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Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse der ordentlichen 
Einwohnergemeindeversammlung vom 9. Juni 2010 
 
 
In Anwendung von § 112 des Stimmrechtsgesetzes werden die Abstimmungsergebnisse der 
Gemeindeversammlung wie folgt veröffentlicht: 
 
 
Anwesend: 52 Stimmberechtigte 
 
 
1. Kenntnisnahme vom Jahresbericht 2009 des Gemeinderates 
 
 Zustimmend zur Kenntnis genommen 
 
2. Rechnung 2009 der Einwohnergemeinde 
 
 2.1 Genehmigungen 
  a. der Laufenden Rechnung 
  b. der Investitionsrechnung 
  c. der Bestandesrechnung 
 
  Beschluss: Je einstimmig genehmigt 
 
 2.2 Beschlussfassung über die Verwendung des Ertragsüberschusses der Laufenden 

Rechnung 
 
  Beschluss: Einstimmig beschlossen 
 
3. Ersatzwahl von zwei Mitgliedern der Schulpflege für den Rest der Amtsdauer 2008-2012 
 
 Einstimmig gewählt sind: 
 Bucher-Bucher Andreas, Schmidtenweid (CVP) 
 Thalmann-Haller Monserrat, Hinter-Wassermatt (CVP) 
 
 
Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§ 160 Stimmrechtsgesetz) ist schriftlich innert 10 
Tagen seit der Gemeindeversammlung beim Regierungsrat einzureichen. 
 
Die Stimmrechtsbeschwerde muss einen Antrag und zur Begründung eine kurze Darstellung 
des beanstandeten Sachverhaltes enthalten. 
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